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Nachruf 

 
 
 
In Trauer nehmen das Seniorenzentrum Josefspark und die Gemeinde Eberhardzell Abschied von 
 
 

Monsignore Pfarrer i.R. Alfons Waibel 
 
 
Sein Wirken begann im Altenheim „St. Josef“, nachdem er nach Eberhardzell umgezogen war. Damals hat ihn 
noch mehrere Jahre Schwester Rosa beim Gottesdienst unterstützt. Als das Altenheim im Jahre 2007 in das 
Seniorenzentrum Josefspark umgezogen war, hat Msgr. Alfons Waibel jeden Dienstag Gottesdienst gefeiert, bis 
ins hohe Alter von 98 Jahren. Auch hat er Bußfeiern abgehalten und den BewohnerInnen auf Wunsch die Kran-
kensalbung gespendet.  
 
Sein unermüdlicher Einsatz für die Senioren war vorbildlich. Er hatte großes Verständnis für die älteren Men-
schen. Wir im Josefspark waren „seine Gemeinde“, auf die er sehr stolz war. Seine Predigten werden unver-
gessen bleiben und auch sein trockener Humor wird uns noch lange an ihn erinnern. 
 
Es bleibt die Erinnerung an einen ganz besonderen Menschen, dem wir von Herzen danken und „Vergelt´s 
Gott!“ sagen. 
 
In unserer Trauer und im ehrenden Gedenken verbinden wir unseren aufrichtigen Dank für sein langjähriges 
Engagement für die Gemeinde Eberhardzell. Seine freundliche und gesellige Art wird uns stets in Erinnerung 
bleiben. Wir bewahren ihm ein ehrendes Andenken und sprechen seinen Angehörigen unser herzliches Beileid 
aus. 
 
 
 
Für die Gemeinde Eberhardzell    für das Seniorenzentrum Josefspark gGmbH 
 
 
 

Guntram Grabherr      Claudia Friton-Mohr            Wolfgang Lamke 
Bürgermeister      Heimleitung                      Pflegedienstleitung 
 

Mitarbeitende, BewohnerInnen und Ehrenamtsteam 
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BEKANNTMACHUNG 
über das Recht auf Einsicht in das  

Wählerverzeichnis und die Erteilung von  
Wahlscheinen 

für die Wahl zum Landtag am 8. März 2026 
 
1. Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl  
 der Gemeinde Eberhardzell wird in der Zeit vom 

16.02.2026 (20. Tag vor der Wahl) bis 
20.02.2026 (16. Tag vor der Wahl) während der 
allgemeinen Öffnungszeiten im Bürgermeister-
amt Eberhardzell, Burgstr. 2, Bürgerbüro, Zi. 
Nr. 4, EG, nicht barrierefrei wegen Türschwelle 
zum Bürgerbüro, für Wahlberechtigte zur Ein-
sicht bereitgehalten. Wahlberechtigte können die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Per-
son im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen können Wahlberechtigte 
nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft ge-
macht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre nach dem Bundesmeldegesetz ein-
getragen ist.  

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt; die Einsicht ist durch ein Da-
tensichtgerät möglich. 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 

unvollständig hält, kann während der Einsichts-
frist vom 20. bis 16. Tag vor der Wahl, spätes-
tens am 20.02.2026 (16. Tag vor der Wahl) bis 
12:00 Uhr im Bürgermeisteramt Eberhardzell, 
Burgstr. 2, Bürgerbüro, Zi. Nr. 4, EG, Einspruch 
einlegen.  

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift eingelegt werden.  

 
3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis 

eingetragen sind, erhalten spätestens am 
15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl) eine Wahlbe-
nachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag 
auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine 
Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht 
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann.  

 
 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wäh-

lerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen bean-
tragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichti-
gung.  

 
4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im 

Wahlkreis 66 Biberach durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses 
Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. Bei 
der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so recht-
zeitig an die angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 
18.00 Uhr eingeht. Er kann auch bei der angege-
benen Stelle abgegeben werden. 

 
5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag  
5.1  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene 

wahlberechtigte Person;  
5.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetrage-

ne wahlberechtigte Person, wenn 
5.2.1 sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden 

die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-
zeichnis nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der Landes-
wahlordnung (bis zum 15.02.2026 (21. Tag vor 
der Wahl)) oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 4 Satz 1 
oder 3 des Landtagswahlgesetzes versäumt hat,  

5.2.2 ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach § 11 Absatz 2 Satz 3 
der Landeswahlordnung oder der Einspruchsfrist 
nach § 21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des Landtags-
wahlgesetzes entstanden ist,  

5.2.3  ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwer-
deverfahren festgestellt worden und die Feststel-
lung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnis-
ses dem Bürgermeister bekannt geworden ist. 

 
 Der Wahlschein kann bis zum 06.03.2026 (2. 

Tag vor der Wahl), 15.00 Uhr im Bürgermeister-
amt Eberhardzell, Burgstr. 2, Bürgerbüro, Zi. 
Nr. 4, EG schriftlich, elektronisch (zum Beispiel 
durch Telefax, E-Mail) oder mündlich (nicht aber 
telefonisch) beantragt werden. 

 Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung 
oder aufgrund der Anordnung einer Absonderung 
nach dem Infektionsschutzgesetz der Wahlraum 
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkei-
ten aufgesucht werden kann, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt wer-
den.  

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass 
ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist oder er ihn verloren hat, kann ihm bis zum Ta-
ge vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. 

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den unter 5.2.1 bis 
5.2.3 angegebenen Gründen den Antrag auf Er-
teilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahl-
tag, 15.00 Uhr, stellen. 

 

ÖÖffffeennttlliicchhee  BBeekkaannnnttmmaacchhuunnggeenn  
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6. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss 

durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. 

 
7.  Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte 

Person 
7.1. einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
7.2. einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für 

die Briefwahl und 
7.3. einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf 

dem die vollständige Anschrift, wohin der Wahl-
brief zu übersenden ist, sowie die Bezeichnung 
der Dienststelle der Gemeinde, die den Wahl-
schein ausgestellt hat (Ausgabestelle), und die 
Wahlscheinnummer oder der Wahlbezirk ange-
geben sind.  

 
8.  Wahlschein und Briefwahlunterlagen können 

auch durch den Wahlberechtigten persönlich ab-
geholt werden. An eine andere Person können 
diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte 
Person auszuweisen. 

 
9. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig 

oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur 
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf techni-
sche Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist ei-
ne Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson 
ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, 
die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer 
anderen Person erlangt hat. 

 
 
Eberhardzell, 27.01.2026 
 
Bürgermeisteramt Eberhardzell 
 
gez.  
Guntram Grabherr 
Bürgermeister 
 
 

 

 
 
NNeeuueess  LLaannddeessggaassttssttäätttteennggeesseettzz  LLGGaassttGG    
--  AAnnzzeeiiggee  --  aannssttaatttt  EErrllaauubbnniissppfflliicchhtt    
 
Am 1. Januar 2026 ist das neue LGastG in Kraft getreten. 
Die Neufassung des Gesetzes zielt auf eine unbürokratische 
und moderne Ausgestaltung der gaststättenrechtlichen Vor-
gaben. Weniger Kosten und Bürokratie für Gaststättenbe-
triebe und Vereine, aber mehr Verantwortung selbst. Die 
Neufassung enthält folgende Neuerung beim vorüber-
gehenden Gaststättengewerbe aus besonderem Anlass: 
Die Verantwortung für die Sicherheit der Veranstaltung liegt 
ab 01.01.2026 komplett beim Veranstalter. Für vorüberge-
hendes Gaststättengewerbe, wie Feste, Märkte, … be-
steht eine Anzeigepflicht (vgl. § 2 Abs. 2 LGastG). Das 
Formular der Anzeige ist Anlage des Schreibens und auf 
unserer Homepage www.eberhardzell.de (Startseite) abruf-
bar. Bitte verwenden Sie künftig dieses Formular. Unser 
bisher bereitgestelltes „Antragsformular“ ist nicht mehr gültig 
und entfällt. Die Anzeige für die Veranstaltung muss spätes-
tens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn bei der Gemeinde-
verwaltung zur Weiterleitung an das Landratsamt, Gewerbe-
amt eingehen.  
 

Wenn Sie Ihrer Anzeigepflicht nicht, nicht rechtzeitig oder 
nur unvollständig nachkommen, kann dies als Ordnungswid-
rigkeit mit einem Bußgeld geahndet werden. Gegebenenfalls 
prüft das Landratsamt, ob es Auflagen für die Veranstaltung 
vorgibt. Ab dem 01.01.2026 erhalten die Veranstalter keine 
Gestattung mehr seitens der Gemeindeverwaltung. Weitere 
Infos finden Sie auf der Website des Wirtschaftsministeriums 
BW (Gaststättenrecht: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus Baden-Württemberg),  
(2026_Factsheet_Branche_LGast).  
 
 

VVeerraannssttaallttuunnggeenn    
iimm  FFeebbrruuaarr  22002266  
  
03.02. Kolpingsfamilie Füramoos e.V., Kess Café/ 

KEB, Vortragsreihe „Abenteuer Pubertät“, 
Gebhard-Müller-Haus, Füramoos 

04.02. Kath. Frauenbund Füramoos und Kolpingsfa-
milie Füramoos e.V., Fasnets-Kaffee-
Kränzchen, gemütlicher Fasnetsnachmittag 
bei fröhlicher Unterhaltung, Gebhard-Müller-
Haus, Füramoos 

05.02. DRK, Blutspenden, Umlachtalhalle Eberhard-
zell 

07.02. Narrenzunft „Zeller schwarze Katz“ e.V.,  
Narrenmesse, Kirche Eberhardzell 

07.02. Narrenzunft „Zeller schwarze Katz“ e.V.,  
1. Bunter Abend, Umlachtalhalle E’zell 

08.02. Narrenzunft „Zeller schwarze Katz“ e.V. 
Großer Narrensprung, Eberhardzell 

10.02. Kolpingsfamilie Füramoos e.V., Kess Café/ 
KEB, Vortragsreihe „Abenteuer Pubertät“, 
Gebhard-Müller-Haus, Füramoos 

11.02. Schützengesellschaft Hummertsried 1855 
e.V. und Narrenzunft „Zeller schwarze Katz“ 
e.V., Ball für Junggebliebene, Schützenhaus 
Eberhardzell 

 

AAKKTTUUEELLLLEESS  aauuss  ddeemm  RRaatthhaauuss  
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11.02. Kolpingsfamilie Füramoos e.V., Thomas Dörf-

linger gibt Einblicke in die Arbeit eines Land-
tagsabgeordneten, Gebhard-Müller-Haus, 
Füramoos 

12.02. Narrenzunft „Zeller schwarze Katz“ e.V., 
Gompiger Donnerstag, Schule/ Rathaus/ Kin-
dergarten/ Umlach 

13.02. Musikverein Oberessendorf e.V. und Dorfge-
meinschaft Oberessendorf e.V., Fasnet im 
DGH, Dorfgemeinschaftshaus Oberessendorf 

14.02. Brauchtumsverein Hummertsrieder Fasnet, 
Umzug, Hummertsried 

14.02. Narrenzunft „Zeller schwarze Katz“ e.V. 
2. Bunter Abend, Umlachtalhalle Eberhardzell 

17.02. Narrenzunft „Zeller schwarze Katz“ e.V. 
Fasnetverbrennen, Rathaus Eberhardzell – 
Innenhof 

20.02. Förderverein Musikverein Füramoos, Gene-
ralversammlung, Gebhard-Müller-Haus, 
Füramoos 

20.02. Musikverein Füramoos, Generalversammlung, 
Gebhard-Müller-Haus, Füramoos 

21.02. Förderverein des MV Eberhardzell, General-
versammlung, Probelokal 

21.02. Musikverein Eberhardzell e.V., Generalver-
sammlung, Probelokal 

21.02. FFW Abt. Eberhardzell, Funken, Eberhardzell 
21.02. FFW Abt. Füramoos, Funken, Füramoos 
22.02. Schwäb. Albverein OG Eberhardzell, Gene-

ralversammlung, Schützenhaus Eberhardzell 
24.02. Kolpingsfamilie Füramoos e.V., Kess Café/ 

KEB, Vortragsreihe „Abenteuer Pubertät“, 
Gebhard-Müller-Haus, Füramoos 

27.02. Förderverein MV Oberessendorf, Generalver-
sammlung, Probelokal 

27.02. Musikverein Oberessendorf e.V., Generalver-
sammlung, Probelokal 

28.02. Kath. Frauenbund Füramoos, Generalver-
sammlung, Gebhard-Müller-Haus, Füramoos 

28.02. FFW Einsatzabteilung Füramoos, Jahres-
hauptversammlung, Feuerwehrhaus Füra-
moos 

 
Bitte beachten Sie: Wir übernehmen keine Haftung 
für die Richtigkeit der Inhalte. Bitte informieren 
Sie sich beim jeweiligen Veranstalter, ob die hier 
eingetragenen Veranstaltungen stattfinden. 
 

  
  

RRaatthhaauuss  aamm  GGoommppiiggeenn  DDoonnnneerrssttaagg  
ggeesscchhlloosssseenn!!  

 
Das Rathaus bleibt am Gompigen Donnerstag, 
12.02.2026, ganztägig geschlossen.  
 
Wir sind ab Freitag, 13.02.2026 zu den üblichen 
Sprechzeiten wieder für Sie da! 

 

 
 
Kämmerei und Gemeindekasse bleiben am 
Montag, 02.02.2026 ganztätig geschossen.  
 
Wir bitten um Beachtung. 
 
 
 
 
 
Bürgersprechstunde 
 
mit Ortsvorsteherin Christine Sonntag 
 

am Montag, den 02. Februar 2026, 
von 16:00 bis 18:00 Uhr 

 
In der Ortsverwaltung Oberessendorf. 
Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. 
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 gefunden / 
  verloren 

 
 

 
 

Rente  
IInnffoorrmmaattiioonneenn  ffüürr  ddiiee  SStteeuueerreerrkklläärruunngg  
KKoosstteennffrreeiiee  BBeesscchheeiinniigguunngg  ffüürr    
RReennttnneerriinnnneenn  uunndd  RReennttnneerr  
 
Karlsruhe, 13. Januar 2026. Viele Rentnerinnen und 
Rentner sind verpflichtet, eine Steuererklärung abzu-
geben. Dafür erhalten Rentenbeziehende die kosten-
freie „Information über die Meldung an die Finanzver-
waltung“ von der gesetzlichen Rentenversicherung. 
Diese Bescheinigung enthält steuerrechtlich relevante 
Beträge für die Steuererklärung, wie die Höhe der 
gezahlten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung oder die Rentenhöhe für das vergangene Kalen-
derjahr. 
 

Erstmaliger Antrag – dann automatischer Bezug 
Rentnerinnen und Rentner, die diese Information be-
reits in einem der Vorjahre angefragt haben, erhalten 
diese 2026 automatisch. Wer die „Information über die 
Meldung an die Finanzverwaltung“ zum ersten Mal 
benötigt, kann diese ganz einfach über die Online-
Services der Deutschen Rentenversicherung unter 
www.deutsche-
rentenversicherung.de/steuerbescheinigung anfordern. 
 

Wer muss überhaupt eine Steuererklärung  
abgeben? 
Diese Frage kann die Deutsche Rentenversicherung 
nicht individuell beantworten. Genaue Auskünfte dar-
über geben aber Finanzämter, Lohnsteuerhilfevereine 
oder Steuerberater. 
 

Information 
Weitere Informationen enthält die Broschüre „Ver-
sicherte und Rentner: Informationen zum Steuer-
recht“.  
Diese kann auf www.deutsche-rentenversicherung.de 
herunterladen werden. 
 
 
 
 

 

FFuunnddbbüürroo  
 

 
Auf dem Fundbüro wurde folgender Gegenstand  
abgegeben:  
 

Es wurde ein Geldbetrag in Oberessendorf gefun-
den. 
 
 

Die Fundsache kann zu den üblichen Öffnungszeiten 
auf dem Bürgerbüro, Burgstraße 2 in Eberhardzell 
abgeholt werden.  
 
 

 
 

Restmüll – Papier – Wertstoffe 
Nächste Abholung 

 
Restmüll: Freitag, 06. Februar 2026 
Papier: Mittwoch, 25. Februar 2026 
Gelber Sack: Donnerstag, 29. Januar 2026 

 
 

 
 
 
DRK-Ortsverein Eberhardzell-Füramoos 
DRK-Bereitschaft Eberhardzell-Füramoos 
 
Zum Abschluss des vergangenen Jahres hat die Be-
reitschaft am 9. Januar 2026 ihren Kameradschafts-
abend begangen. 
Beim Rückblick auf das vergangene Jahr kamen über 
5.000 Stunden für das Ehrenamt zusammen. Sei es im 
Sanitätsdienst bei den vielen Veranstaltungen, bei den 
vier gut besuchten Blutspendeterminen, im Rettungs-
dienst, im sozialen Bereich, bei Fortbildungen, organi-
satorischen Aufgaben und den Übungsabenden im 
zweiwöchigen Turnus. 
 
In diesem feierlichen Rahmen konnten auch einige 
langjährige Mitglieder geehrt werden. 
Franziska Kramer für 55 Jahre 
Hans-Peter Landthaler für 45 Jahre 
Christa Koch und Michael Maucher 
für 40 Jahre und 
Stefanie Kulil für 10 Jahre 
 
Ein herzliches Dankeschön geht an alle 
Helfer für den unermüdlichen Einsatz und 
die Bereitschaft zu Helfen. 
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 LLaannddrraattssaammtt  BBiibbeerraacchh    
 
Ausschreibung läuft bis zum 31. März 2026 

Kommunaler Präventionspakt fördert wieder 
Projekte in den Bereichen Suchtprävention, 
Gewaltprävention und Jugendschutz 
Die Ausschreibung „KOMM vor Ort“ findet im März 
2026 zum 29. Mal statt. Es werden wieder Präven-
tionsprojekte an Schulen, in Vereinen und in der Ju-
gendarbeit für Kinder und Jugendliche aus dem Land-
kreis Biberach gefördert. Die Projekte sollen sich in-
haltlich mit dem Themenfeld Suchtprävention, Gewalt-
prävention oder Jugendschutz für Kinder und Jugend-
liche aus dem Landkreis Biberach befassen. Einzelne 
Projekte können eine Förderung von bis zu 1.500 Euro 
erhalten. Förderanträge müssen bis zum 31.03.2026 
bei der Kommunalen Suchtbeauftragten in digitaler 
Form eingegangen sein. Die Projekte dürfen noch 
nicht stattgefunden haben.  
Die neuen aktuellen Programmunterlagen, Antrags-
formulare und nähere Informationen zur Ausschrei-
bung sind auf der Homepage des Kreisjugendreferats 
unter www.ju-bib.de hinterlegt. Fragen können auch 
an die Kommunale Suchtbeauftragte, Heike Küfer, 
unter der Telefonnummer 07351 52-6326 gerichtet 
werden. 
 

Hintergrund 
Seit 2008 besteht der kommunale Präventionspakt des 
Landkreises Biberach – KOMM, der sich mit den The-
menbereichen Suchtprävention, Gewaltprävention und 
Jugendschutz beschäftigt. Der Kommunale Präven-
tionspakt wurde zwischen dem Landkreis, den Städten 
und Gemeinden, der Polizei und der Caritas geschlos-
sen. In ihm arbeiten verschiedene Kompetenzen zu-
sammen. Wichtige Kooperationspartner sind zudem 
die Sana Kliniken Landkreis Biberach, die Zentren für 
Psychiatrie Südwürttemberg und das Staatliche 
Schulamt Biberach. Mit KOMM handeln die Verant-
wortlichen gemeinsam, um die Gefahren für Kinder 
und Jugendliche einzudämmen, Lebenskompetenzen 
zu stärken und eine gesunde Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen zu fördern. 
 
 
Obstbaumschnitt-Seminartage auf der Airbase Lau-
pheim 
Obst- und Gartenbauakademie Biberach 
(OGAB) vermittelt die Kunst der optimalen 
Baumschnitttechnik 
Ausgangs Winter ist die beste Schnittzeit für Gehölze. 
Deshalb bietet die Obst- und Gartenbauakademie 
Biberach (OGAB) am 12.02. und 14.02.2026, jeweils 
von 9 bis 16 Uhr, einen Seminartag zum Schneiden 
von Obstbäumen auf der Laupheimer Air Base an, Die 
Seminartage finden in Zusammenarbeit mit Oberst- 

 
leutnant und Flugsicherheitsstabsoffizier Birger Läs-
sing, vom Hubschraubergeschwader 64 statt. Angelei-
tet werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 
den Obstbauexperten Diplom-Ingenieur Alexander 
Ego und erfahrenen LOGL-Geprüften Fachwarten und 
Fachwartinnen für Obst- und Gartenbau. So kann das 
Wissen in Kleingruppen vermittelt werden. Die Kosten 
pro Seminartag betragen 60 Euro inklusive Mittages-
sen und Skript. Ansprechpartner ist Alexander Ego, 
alexander.ego@biberach.de, Telefon 07351 52-6178. 
Anmeldung online unter www.biberach.de/anmeldung-
landwirtschaftsamt Anmeldeschluss ist 06.02.2026. 
 
 
 
Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach 
Seminartag zum Obstbaumschnitt im Muse-
umsdorf Kürnbach 
Das Ende des Winters ist die beste Schnittzeit für Ge-
hölze. Deshalb bietet die Obst- und Gartenbauakade-
mie Biberach (OGAB) am 13.02.2026 einen Seminar-
tag zum Schneiden von Obstbäumen an. Der Kurs 
findet von 9 bis 16 Uhr im Oberschwäbischen Muse-
umsdorf Kürnbach statt. Angeleitet werden die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer von den erfahrenen 
Obstbauprofis Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt Alexan-
der Ego und Gärtnermeister Michael Ege. Benötigt 
wird der Witterung angepasste Kleidung. Werkzeug 
muss nicht mitgebracht werden. Die Teilnahmegebühr 
beträgt 60 Euro. Darin ist ein Mittagessen enthalten. 
Die Anmeldung ist vom 28. Januar bis zum 6. Februar 
2026, 12 Uhr, unter https://www.museumsdorf-
kuernbach.de/SeminarObstbaumschnitt  oder tel. unter 
07351 52-6178 möglich. Oberschwäbisches Muse-
umsdorf Kürnbach, Am Museumsdorf 1, Bad 
Schussenried-Kürnbach, museumsdorf@biberach.de , 
07351 52-6790, Öffnungszeiten 2026: 29.03. bis 
01.11., tägl. 10 bis 18 Uhr, www.Museumsdorf-
Kürnbach.de/Veranstaltungen 
 
 
 
Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) informiert 
Online-Vorträge „Von der Milch zu Babys ers-
tem Brei“ und „Willkommen am Familien-
tisch“ 
Im Februar werden an der Biberacher Ernährungsaka-
demie (B-EA) zwei verschiedene Online-Vorträge der 
BEKI-Initiative (Bewusste Kinderernährung) angebo-
ten.  
Der erste Vortrag findet am 05.02. von 9.30 bis 11 Uhr 
zum Thema „Von der Milch zu Babys erstem Brei“ 
statt. Die BEKI-Referentin Angelika Romer stellt unab-
hängig von Firmen und Produzenten Fakten und Er-
fahrungen zum Einführen der Beikost vor. 
Die Onlineveranstaltung „Willkommen am Familien-
tisch“ findet am 27.02.2026 von 9.30 bis 11 Uhr statt.  
Die Vorträge im Rahmen der Landesinitiative Bewuss-
te Kinderernährung sind für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer kostenfrei. Eine Anmeldung ist online unter 
www.biberach.de/anmeldung-landwirtschaftsamt  er-
forderlich. 

 

MMiitttteeiilluunnggeenn  aannddeerreerr  BBeehhöörrddeenn  
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Land beschafft erstmals Löschfahrzeuge für 
Städte und Gemeinden 
Zum ersten Mal beschaffen landesweit Städte und 
Gemeinden Löschfahrzeuge gemeinsam. Das Innen-
ministerium Baden-Württemberg hat den Erwerb der 
69 Löschfahrzeuge für kommunale Feuerwehren ko-
ordiniert. 
„Mit der gemeinsamen Beschaffung haben wir die 
Kommunen entlastet, Bürokratie abgebaut und Kräfte 
gebündelt. Statt Dutzender einzelner und aufwändiger 
Vergabeverfahren beschafft das Innenministerium die 
Löschfahrzeuge zentral. Das spart den Kommunen 
viel Zeit, Arbeitskraft und auch Geld: Sie profitieren 
von einem günstigeren Anschaffungspreis und erhal-
ten zusätzlich eine höhere Förderung vom Land. Zum 
ersten Mal haben wir jetzt eine gemeinsame Beschaf-
fung von Löschfahrzeugen für die Kommunen hinbe-
kommen. Es freut mich, dass gleich 57 Städte und 
Gemeinden sowie eine Werkfeuerwehr teilgenommen 
haben. Einige werden sogar gleich mehrere Fahrzeu-
ge erhalten. Und freilich freut es mich auch, dass ein 
Hersteller aus Baden-Württemberg das wirtschaftlich 
günstigste Angebot unterbreitet hat und die Kommu-
nen damit Feuerwehrfahrzeuge ‚made in the Länd‘ 
erhalten“, zeigte sich der Stv. Ministerpräsident und 
Innenminister Thomas Strobl hochzufrieden. 
Den Zuschlag hat das Innenministerium in einem 
vergaberechtlichen Verfahren an die Firma Albert 
Ziegler GmbH in Giengen an der Brenz im Landkreis 
Heidenheim erteilt. Bei einer vergleichbaren Einzelbe-
schaffung wäre der Preis pro Fahrzeug deutlich höher 
anzusetzen gewesen. Neben dieser Einsparung profi-
tieren die Kommunen auch von einer um 42.000 Euro 
höheren Förderung durch das Land – statt 140.000 
Euro gibt das Land 182.000 Euro pro Löschfahrzeug. 
Bei den ausgeschriebenen Fahrzeugen handelt es 
sich um so genannte Löschgruppenfahrzeuge LF 10. 
Die Fahrzeuge bieten Platz für neun Feuerwehrange-
hörige, umfassende feuerwehrtechnische Beladung 
sowie 2.000 Liter Löschwasser in einem fest einge-
bauten Tank. Eine leistungsstarke Pumpe ist ebenso 
fest eingebaut wie ein Lichtmast für die Ausleuchtung 
von Einsatzstellen bei Nacht. Löschgruppenfahrzeuge 
LF 10 sind bei vielen Feuerwehren als Standardfahr-
zeuge im alltäglichen Einsatz in Benutzung. Möglich ist 
die zentrale Beschaffung, nachdem das Innenministe-
rium im vergangenen Jahr die Verwaltungsvorschrift 
über Zuwendungen für das Feuerwehrwesen geändert 
hatte. Bisher war es üblich, dass die Kommunen ihre 
Einsatzfahrzeuge jeweils einzeln beschaffen und tech-
nisch individuell ausgestalten. Damit sind die Fahr-
zeuge Einzelanfertigungen, wodurch der Preis höher 
ist. Außerdem ist der bürokratische Aufwand bei den 
Kommunen für die Vorbereitung und Durchführung 
vergaberechtskonformer Ausschreibungen in den letz-
ten Jahren deutlich angestiegen. Durch die zentrale 
Übernahme dieser Aufgabe durch das Land werden 

die Städte und Gemeinden hier spürbar entlastet. Mit 
der Idee, weitgehend gleiche Fahrzeuge zu beschaf-
fen, geht das Land einen neuen Weg. Die Standardi-
sierung erbringt Synergieeffekte bei der Produktion, 
die zu einem günstigeren Gesamtpreis führen. Außer-
dem vereinfacht die Standardisierung auch die Ausbil-
dung der meist ehrenamtlich tätigen Feuerwehrange-
hörigen. Deshalb unterstützen auch die kommunalen 
Landesverbände und der Landesfeuerwehrverband 
die Initiative aus dem Innenministerium. 
„Dieses Ergebnis ist eine hervorragende Bestätigung, 
dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Und 
es bekräftigt uns darin, diese Initiative fortzusetzen 
und zu verstetigen. Die Gemeindefeuerwehren leisten 
herausragende Arbeit – und wir schaffen bestmögliche 
Rahmenbedingungen und unterstützen diese wichtige 
Aufgabe nach Kräften“, unterstreicht Innenminister 
Thomas Strobl. 
Für das Jahr 2026 ist bereits eine gemeinsame Be-
schaffung für so genannte Tragkraftspritzenfahrzeuge 
(Standard-Löschfahrzeug der Feuerwehr für kleine bis 
mittlere Einsätze). Solche Fahrzeuge werden insbe-
sondere in kleinen Feuerwehren und Feuerwehrabtei-
lungen eingesetzt, die sich alleine sehr schwertun, 
entsprechende Ausschreibungen und Produktionsbe-
gleitungen zu organisieren. Bisher haben bereits über 
30 Kommunen ihr Interesse an einer Teilnahme be-
kundet. 
 
 
 

 
 

 
Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben 
„B 311 dreistreifiger Ausbau und Umbau des 
Knotenpunktes B 311/L 259 bei Ehingen“ – 
Auslage der Planunterlagen 
Die Straßenbauverwaltung hat am 17. Dezember 2025 
den Antrag auf Einleitung des Planfeststellungsverfah-
rens für das Vorhaben „B 311 dreistreifiger Ausbau 
und Umbau des Knotenpunktes B 311/L 259 bei Ehin-
gen („Borstkreuzung“)“ bei der zuständigen Planfest-
stellungsbehörde im Regierungspräsidium Tübingen 
gestellt. Diese führt ein Planfeststellungsverfahren 
nach dem Bundesfernstraßengesetz (FStrG) durch. 
In der Zeit von Dienstag, 3. Februar 2026, bis ein-
schließlich Montag, 2. März 2026, werden die Planun-
terlagen auf der Internetseite des Regierungspräsidi-
ums Tübingen unter Aktuelle Planfeststellungsverfah-
ren – Straßen | Regierungspräsidium Tübingen und im 
UVP-Portal zur allgemeinen Einsicht ausgelegt. Auf-
grund von Änderungen des maßgeblichen Verfahrens-
rechts im FStrG erfolgt die Auslage ausschließlich im 
Internet. Es wird eine einfache Zugangsmöglichkeit 
vorgehalten, von welcher auf Anfrage unter Telefon 
07071 757-0 beim Regierungspräsidium Tübingen, 
Referat 24, Gebrauch gemacht werden kann. 
Die Auslage wird zusätzlich in den örtlichen Tageszei-
tungen bekannt gemacht. In der Bekanntmachung 
werden alle rechtlich relevanten Hinweise zur Auslage 
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und den Möglichkeiten, Einwendungen zu erheben, 
erteilt. 
Zeitgleich wird das Regierungspräsidium Tübingen die 
Träger öffentlicher Belange, wie beispielsweise Fach-
behörden und Gemeinden, über die Auslage informie-
ren und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 
Sowohl private Betroffene als auch Umweltvereinigun-
gen und Träger öffentlicher Belange können bis ein-
schließlich Donnerstag, 2. April 2026, Einwendungen 
erheben bzw. Stellungnahmen abgeben. 
Bürgerinnen und Bürger können sich damit ein Bild 
von dem Vorhaben machen. Betroffene müssen ihre 
Einwendungen rechtswahrend im förmlichen Verfah-
ren vor der Planfeststellungsbehörde vorbringen. Ein-
wendungen müssen dabei zumindest in groben Zügen 
erkennen lassen, welche Beeinträchtigungen befürch-
tet werden. 
Nach Ablauf der Frist leitet die Planfeststellungsbe-
hörde alle Äußerungen an die Vorhabenträgerin zur 
Stellungnahme weiter. Auf Basis der Einwendungen, 
Stellungnahmen und Antworten der Vorhabenträgerin 
erörtert die Planfeststellungsbehörde bei Bedarf alle 
offenen Punkte mit den Beteiligten. Ziel des gemein-
samen Anhörungsverfahrens ist dabei eine vollständi-
ge Aufklärung des Sachverhalts und eine umfassende 
Konfliktbewältigung. 
 
Hintergrundinformation: 
Die vorliegende Planung umfasst den Ausbau der 
Bundesstraße B 311 in Ehingen (Donau) auf drei 
Fahrstreifen ab dem Anschluss der Ulmer Straße in 
Richtung Ulm bis ca. 140 m nach der Querung des 
Hauptwirtschaftsweges Nasgenstadt-Heufelden. Im 
Zuge der Ausbaumaßnahme wird die plangleiche 
Einmündung der L 259 zu einem teilplanfreien Kno-
tenpunkt umgebaut und das Wegenetz angepasst. 
Über den nördlichen Kreisverkehr des teilplanfreien 
Knotenpunkts wird auch das nördlich der B 311 gele-
gene Wohngebiet Rosengarten der Stadt Ehingen an 
das überörtliche Straßennetz angeschlossen. Der 
Ausbau erfolgt im bestehenden Straßennetz der B 311 
und der L 259. Das Straßennetz wird nicht verändert. 
Die Maßnahme liegt im Alb-Donau-Kreis auf dem Ge-
biet der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) 
Ehingen (Donau) und auf den Gemarkungen Ehingen 
und Nasgenstadt. 
Auf Antrag der Vorhabenträgerin wird eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchgeführt. 
Für das geplante Vorhaben wurden ein landschafts-
pflegerischer Begleitplan und ein artenschutzrechtli-
ches Gutachten erstellt sowie eine Vorprüfung für die 
FFH-Gebiete „Donau zwischen Munderkingen und 
Ulm und nördliche Iller“ sowie „Rot, Bellamonter 
Rottum und Dürnach“ durchgeführt (sog. Natura 2000-
Vorprüfung). Weiterhin wurden sowohl ein Lärmgut-
achten als auch ein Gutachten zu den Luftschadstof-
fen erarbeitet. 
Die für das Vorhaben benötigten Flächen befinden 
sich überwiegend in öffentlicher Hand, auf der Gemar-
kung Nasgenstadt werden jedoch auch private Grund-
stücksflächen in Anspruch genommen. Die erforderli-
chen Grundstücksflächen und die betroffenen Eigen-
tümer sind den Grunderwerbsplänen und dem Grund-
erwerbsverzeichnis zu entnehmen. 

 
 
 

Im Notfall erreichen Sie 
Wassermeister (Frischwasser) Tel. 07355 930048 
Klärwärter Rösch (Abwasser) Tel. 0151 16724324 
 

 

Defibrillatoren 
Standorte in der Gemeinde Eberhardzell:  
 Eberhardzell 
 - Hallenbad, Schulstr. 8, Eingang außen 
 - Seniorenzentrum Josefspark, Fischbacher Str. 11,  

innen, Zugang während der Öffnungszeiten  
 - Sport-/ Musikerheim, Fischbacher Straße, außen 
 Füramoos: Feuerwehrgerätehaus/ DRK-Garage,  

Biberacher Str. 18, außen 
 Mühlhausen: Turnhalle, Hummertsrieder Str. 10,  
 außen  
 Hummertsried: GrünTeam, Ampfelbronner Str. 2, 
 außen  
 Oberessendorf: Dorfgemeinschaftshaus,  

Zugang Mittishauser Straße, außen  
 

 

Organisierte Nachbarschaftshilfe 
der Seelsorgeeinheit Eberhardzell 07355 9324898 
oder mobil (Einsatzleiterin M. Kulil) 0176 89462541 
 

 

NOTRUFE im Landkreis Biberach 
 

Rettungsdienst/ Notarzt 112 
Feuerwehr 112 
Polizei 110 
Krankentransporte 07351 19222 
Zahnärztlicher Notfalldienst 0761 12012000 
Kinder-/ Ärztlicher Notdienst 116117 
 

docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117 
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kosten-
los und digital eine medizinische Ersteinschätzung 
und Handlungsempfehlung. Wird eine Videosprech-
stunde empfohlen, kann direkt zu einer telemedi-
zinischen Beratung vermittelt werden. 
 

 

Lebensbegleitung bis zuletzt 
Ambulante Hospizgruppe Biberach 
Einsatzleitung 0170 488 99 29 
E-Mail hospizgruppe-biberach@t-online.de 
Homepage www.ambulante-hospizgruppe-biberach.de 
 

 

Bahnhofsmission Aulendorf 
Bahnhof 1, 88326 Aulendorf Tel. 07525 7510 
Fax 07525 924934,  Aulendorf@bahnhofsmission.de 
Dienstzeiten der Bahnhofsmission:  
 Montag bis Freitag 8:45 bis 17:00 Uhr 
 samstags geschlossen 
 

Bahnhofsmission Biberach 
Bahnhof Gleis 1, 88400 Biberach Tel. 07351 3400663 
 biberach@bahnhofsmission.de 
Dienstzeiten der Bahnhofsmission: 
 Montag bis Donnerstag 9:00 bis 14:00 Uhr, 
 Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr, 
 Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr. 
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 Sportverein Eberhardzell  
 1922 e.V. 
 www.sv-eberhardzell.de 
 
 

 
 
Skikurs 2026 – Nachholtermin 
 

Unsere ausgebildeten Skilehrer des Sportvereins 
Eberhardzell freuen sich auch 2026 auf einen zweitä-
gigen Skikurs mit euch! 
Der Kurs richtet sich an Erwachsene und Kinder (ab 6 
Jahren), die ihr Fahrkönnen verbessern möchten. 
Neueinsteiger, Skizwerge, Fortgeschrittene, Rennfah-
rer und auch angehende Lehrkräfte wird die Freude 
am Skifahren vermittelt. Grundlagen werden ausge-
bildet, Bewegungsabläufe trainiert und in unterschied-
lichem Gelände gefestigt. 
Die Kurse finden an folgenden Tagen statt: 21. und 
22.02.2026. 
An den beiden Tagen werden wir das Gebiet Balder-
schwang ansteuern. 
 

Preise inkl. Busfahrten, Kursbetreuung und Liftkarten: 
 Kinder (2010-2020): 189,- 
 Jugendliche (2008-2009): 201,- 
 Erwachsene (ab 2007): 233,- 
 

Auch eine Mitfahrt (inkl. Liftkarte) ohne Kurs ist mög-
lich. 
 

Anmeldung und weitere Infos unter: 
https://SV-eberhardzell.de/events/Skikurs-2026-2/ 
 

Anmeldeschluss: 09.02.2026 
 
 
Snowboardkurs – Park Session 2026 
 

Du fühlst dich auf dem Snowboard auf allen Pisten 
sicher und willst den nächsten Schritt machen? Dann 
ist unser Snowboardkurs für Fortgeschrittene ge-
nau das Richtige für dich. Hier geht es nicht nur um 
saubere Turns, sondern vor allem um Style, Technik 
und jede Menge Spaß im Park. 
Im Kurs arbeitest du an Freestyle-Basics und Park-
skills: von ersten Jumps, Shiftys und Grabs über 
180s und 360s bis hin zu Slides auf der Box. Wer 
soweit ist, tastet sich auch an die ersten Versuche 
am Rail heran. Alles Schritt für Schritt, angepasst an 
dein Können. 

 
Trainiert wird in einer kleinen Gruppe mit maximal 8 
Teilnehmern, damit du individuelles Feedback be-
kommst und schnell Fortschritte machst. 
 

Der Kurs findet an folgenden Tagen statt: 21. Und 
22.02.2026. Kursort wird noch bekannt gegeben. 
Der Kurspreis beträgt 130 €, zuzüglich Liftkarte.  
 

Anmeldung und weitere Infos unter: 
https://sv-eberhardzell.de/events/snowboardkurs-
2026/ 
 

Anmeldeschluss: 15.02.2026 
 
 
 

  
SSVV  OObbeerreesssseennddoorrff  ee..VV..  
SSppoorrttaabbzzeeiicchheenn  
 

Das Jahr 2025 ist zu Ende und es haben 17 Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene erfolgreich die Prüfun-
gen für das Deutsche Sportabzeichen abgelegt. 
 

Es wurden die Urkunden und Abzeichen überreicht an: 
 

Elias Branz – Jessica Branz – Ronja Heber – Julia 
Hopp – Celine Jucker – Hannes Laub – Julian Mahle – 
Monika Mahle – Sophia Mahle – Luisa Scheffold – 
Sarah Scheffold – Angelika Waibel – Finn Waibel – 
Jonas Waibel – Luca Waibel – Jasmin Wolf – Milena 
Wolf 
 

Außerdem konnten wir eine Familienurkunde an Juli-
an, Monika und Sophia Mahle überreichen. 
 

Wir gratulieren allen zu diesem Erfolg und freuen uns 
schon auf alle, die in diesem Jahr das Deutsche 
Sportabzeichen machen.  
 

Euer Sportverein Oberessendorf / Manuela 
 

 
(Auf dem Bild fehlen: Luisa und Sarah Scheffold, Jonas 
Waibel, Jasmin und Milena Wolf) 

Foto: SV Oberessendorf 

 

VVeerreeiinnss--NNaacchhrriicchhtteenn  
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SScchhüüttzzeennggeesseellllsscchhaafftt    
HHuummmmeerrttssrriieedd  11885555  ee..VV..  

 
 
Training 
Nächstes Training für Bogen- und Luftgewehrschützen 
am Freitag, 30. Januar 2026 um 19:30 Uhr in der 
Sportbogenhalle beim Schützenhaus in Eberhardzell.  
Schnuppern nur mit vorheriger Anmeldung über unser 
Kontaktformular:  
www.sg-hummertsried.de/kontakt 
 
Schnupperstunde 
Die Schnupperstunde im Februar entfällt aufgrund der 
Faschingsfeierlichkeiten. Die nächste Schnupperstun-
de findet am Freitag, 6. März 2026 um 19.30 Uhr 
statt. 
 
Jahreshauptversammlung der Schützengesell-
schaft 
Zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 
20.02.2026 um 19:30 Uhr im Schützenhaus in Eber-
hardzell sind alle Mitglieder der Kyffhäuserkamerad-
schaft, der Schützengesellschaft Hummertsried und 
die Vorstände der örtlichen Vereine herzlich eingela-
den. 
1. Begrüßung und Bericht vom Vorstand Ulrike Wag-

ner 
2. Bericht des Schriftführers (in Vertretung: Ulrike 

Wagner) 
3. Kassenbericht Kyffhäuserkameradschaft Hermann 

Kloos 
4. Kassenbericht Schützengesellschaft Iris Schölder-

le 
5. Kassenprüfberichte Manfred Lämmle, Klaus Nuß-

baumer, Franz Denzel, Georg Neiss 
6. Bericht Jugendleiter 
7. Bericht Bogenreferent Hermann Erhardt 
8. Bericht Sportleiter Eduard Geyer, Klaus Nußbau-

mer 
9. Entlastung der Vorstandschaft BM Guntram Grab-

herr 
10. Wahlen Schriftführer, Jugendleiter Schützenge-

sellschaft 
11. Satzungsänderung 
12. Wünsche und Anträge 

Der Vorstand 
 
 
 
FFrraauueennkkrreeiiss  MMüühhllhhaauusseenn  
 
Am Mittwoch, 04. Februar feiern wir einen fröhlichen 
Nachmittag beim Füramooser Kaffeekränzchen. 
 
Wir fahren um 13.30 Uhr los und holen euch zuhause 
ab. 

 
 
SScchhwwääbbiisscchheerr  AAllbbvveerreeiinn      
EEbbeerrhhaarrddzzeellll    
112255  JJaahhrree11990011--11992266  
 

 
Generalversammlung 

 
Am Sonntag, den 22. Februar 2026 um 14.30 Uhr 
findet unsere diesjährige Mitgliederversammlung im 
Schützenhaus Eberhardzell statt. Dazu sind alle Mit-
glieder und Freunde des Schwäbischen Albvereines 
recht herzlich eingeladen. 
 
 Begrüßung und Eröffnung 
 Jahresrückblick 
 Bericht des Kassierers 
 Bericht der Fachwarte 
 Entlastung der Vorstandschaft 
 Ehrungen 
 Wahlen 
 Sonstiges 
 
Anträge für die Mitgliederversammlung sind bis zum 
12.Februar 2026 schriftlich beim Vertrauensmann 
Johannes Pfarr abzugeben. 
 
 

 
 
 
NNaarrrreennzzuunnfftt  „„ZZeelllleerr    
sscchhwwaarrzzee  KKaattzz““  ee..VV..  
 

 
25. Häsparade begeistert Eberhardzell 
 
Am Samstag, den 24. Januar 2026, verwandelte sich 
die Umlachtalhalle in Eberhardzell erneut in einen Ort 
ausgelassener Feierlaune: Der Förderverein der NZ 
Eberhardzell „Zeller Schwarze Katz“ e.V. feierte mit 
zahlreichen Gästen die 25. Häsparade und setzte 
damit einen Höhepunkt in der fünften Jahreszeit der 
Gemeinde. 
Das abwechslungsreiche Programm begeisterte mit 
mitreißenden Tanzaufführungen und stimmungsvoller 
Livemusik der Band Allgäu Feager, die das Publikum 
zum Tanzen und Mitsingen animierte. Die Schülergar-
de und Präsidentengarde aus Eberhardzell, die Garde 
Engetried mit Prinzenpaar, die Showtanzgruppe Enge-
tried sowie die Showtanzgruppe „LaVie“ aus Baltrin-
gen sorgten mit ihren einstudierten Choreografien für 
wahre Höhepunkte und viel Applaus. 
Auch die Kellerbar war ein beliebter Treffpunkt: DJ Lok 
heizte den Gästen mit fetziger Musik ordentlich ein 
und sorgte für ausgelassene Partystimmung bis in die 
frühen Morgenstunden. An den verschiedenen Bars – 
darunter die Sektbar, die Mini-Weizenbar und die U-
Boot-Bar – wurden die Besucher mit einer großen 
Auswahl an Kaltgetränken bestens versorgt. 
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Die Häsparade hat sich einmal mehr als unverzichtba-
rer Bestandteil der Eberhardzeller Fasnet erwiesen. 
Die Veranstaltung, die seit 1999 von Helmut Eichler 
(Pinne) und Thomas Mohr (Bobbes) ins Leben gerufen 
wurde, steht ganz im Zeichen des närrischen Verklei-
dens und der Gemeinschaft. Auch in diesem Jahr 
herrschte eine ausgelassene und fröhliche Stimmung, 
die die Vorfreude auf die kommenden Veranstaltungen 
der 5. Jahreszeit weiter steigen lässt. 
 
 
Veranstaltungskalender 2026 
 

Narrenmesse 
Samstag, 07.02.2026 18:31 Uhr 
Kirche Eberhardzell 
 

1. Bunter Abend 
Samstag, 07.02.2026 20:00 Uhr 
Umlachtalhalle 
 

Großer Narrensprung 
Sonntag, 08.02.2026 13:30 Uhr 
 

Ball für Junggebliebene 
Mittwoch, 11.02.2026 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 

Gompiger 
Donnerstag, 12.02.2026 
 

11:11 Uhr Bürgermeisterabsetzung 
14:30 Uhr  Bach-nab-Fahrt 
 

2. Bunter Abend 
Samstag, 14.02.2026 20:00 Uhr 
Umlachtalhalle 
 

Fasnetsverbrennen 
Dienstag, 17.02.2026 19:00 Uhr 
 

Die weiteren Termine und Informationen rund um die 
Narrenzunft gibt es außerdem online auf  
www.nz-eberhardzell.de.  
 
 

 
 
NNaarrrreennzzuunnfftt    
„„ZZeelllleerr  sscchhwwaarrzzee  KKaattzz““  ee..VV..  
--  KKaattzzeennggiillddee  --  
 

Ein herzliches Dankeschön an alle Akteure und 
Sponsoren die mit ihrem Engagement, ihrer Unterstüt-
zung und ihrem Einsatz zum Gelingen des diesjähri-
gen Kinderballs beigetragen haben. Ein besonderer 
Dank gilt auch Pfarrer Wiest für seine Unterstützung 
und die Bereitstellung des Pfarrsaals 
Ebenso bedanken wir uns bei allen Gästen, die mit 
ihrer Teilnahme und guten Stimmung den Kinderball 
bereichert haben. 
Dank Ihnen allen wurde der Kinderball zu einem fröhli-
chen, bunten und unvergesslichen Erlebnis für unsere 
Kinder. Die strahlenden Gesichter haben gezeigt, wie 
wertvoll dieses gemeinsame Miteinander ist. 
Herzlichen Dank! 
 

Eure Katzengilde 

 
 

SSeenniioorreennttrreeffff  
--MMüühhllhhaauusseenn--HHuummmmeerrttssrriieedd--AAmmppffeellbbrroonnnn--  
 
Wir dürfen Sie ganz herzlich zu unserem Seniorentreff 
am 03.02.2026, 14:00 Uhr, in den Mehrzweckraum der 
Turn- und Festhalle Mühlhausen einladen. 
 
Noch ein Wort an alle „Jung-Seniorinnen“ und „Jung-
Senioren“: Getraut Euch, bei uns seid Ihr gut aufgeho-
ben! Wir würden Sie alle sehr gerne in unserer Runde 
bei Kaffee und Kuchen begrüßen wollen. 
 
Außerdem freuen wir uns, Frau Brigitte Feidl, als mu-
sikalische Begleitung vorstellen zu dürfen. 
 
 
Wir freuen uns auf Euch alle 
Euer Team des Seniorentreffs Mühlhausen 
 
 

 
 
Freizeit Aktiv - Ü 60 
Oberessendorf  

 
Einladung 

 
Liebe Mitglieder und Freunde von Ü60, 
 
wir laden Euch ganz herzlich zum Ball für Jungge-
bliebene der Narrenzunft-Schützenverein-Gemeinde 
nach Eberhardzell ins Schützenhaus ein. 
 
Wir bilden Fahrgemeinschaften und treffen uns am 
 
Mittwoch 11.Februar 2026 um 13:15 Uhr  
an der Turnhalle Oberessendorf. 
 
Bitte kommt recht zahlreich, wir haben Plätze reser-
viert. 
Wir freuen uns alle zusammen auf einen lustigen, un-
terhaltsamen  
Fasnetsnachmittag, wie üblich mit guter Verpflegung. 
 
Euer Ü60 Organisationsteam 
 
 
 

 
KKaatthh..  FFrraauueennbbuunndd    
OObbeerreesssseennddoorrff  
se-eberhardzell.drs.de 

 
Begegnungstage 2026 
 
Das Motto " Steh auf, fass Mut und handle!" prägt die 
Begegnungstage in 2026 unter Anderem in Gottes-
diensten und verschiedenen Vorträgen.  
Sie bereichern den Tag und ermöglichen allen Frauen 
eine kleine Auszeit. 
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Der Tag beginnt immer mit einem Gottesdienst und 
anschließend setzen sich die Frauen zusammen und 
hören die jeweiligen Vorträge. Für Verpflegung ist dort 
wie immer gut gesorgt. 
Sich selber eine Freude machen, sich einen freien Tag 
gönnen, dazu sind alle Frauen aus der Region ganz 
herzlich eingeladen. Jede ist willkommen! 
 
In Bad Waldsee im Februar: 
Start Samstag 21.Februar 2026 um 9 Uhr in Bad 
Waldsee St. Peter Kirche. 
Ab 10 Uhr Frauenfrühstück im Gemeindehaus St. Pe-
ter neben der Kirche. 
"Steh auf,fass Mut und handle!" Vortrag von Theresia 
Zettler, Gemeindereferentin /Cityseelsorge/ psycholo-
gische Beraterin/ Heilpraktikerin. 
Ende gegen 13 Uhr 
Anmeldung notwendig bis 17.2.2026 bei Maria Rundel 
Tel.07524/6552 
Kostenbeitrag:  
7 Euro für Vortrag 
15 Euro für Frühstück 
 
Alle Frauen aus der Region sind herzlich dazu einge-
laden.  
Details können Sie gerne auch nachlesen unter 
www.kdfb-drs.de. 
 
Am Freitag, den 6.März 2026 um 19 Uhr findet der 
Weltgebetstag über Nigeria in Oberessendorf statt. 
Bitte den Termin bereits notieren! Details folgen! 
 
Herzliche Grüße vom KDFB Team aus Oberessendorf 
 
 
 

 
FFCC  BBllaauu--WWeeiißß  BBeellllaammoonntt  
 
Spielvorschau: 
Samstag, 31.01.2026 
B-Juniorinnen/ Regionalfreundschaftsspiel 
1. FC Donzdorf : FC Blau-Weiß Bellamont 
Beginn: 13.00 Uhr in Donzdorf 
 
Sonstiges: 
FCB-Preisbinokelturnier 
 

 

 
 
KKiirrcchheennggeemmeeiinnddee  OObbeerreesssseennddoorrff  
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Großer Narrensprung 
08. Februar 2026 | 13:30 Uhr  

Hansel-Zelt | Hexen-Zelt | Narrenzunft-Zelt | 
Holzwurm-Zelt | Umlachtalhalle 

 
Wir wünschen allen eine glückselige und schöne 

Fasnet in Narrenzell!!! 

 

VVeerraannssttaallttuunnggeenn  
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Bunter Abend 
1. Bunter Abend | 07. Februar 2026 | 20 Uhr | 

Umlachtalhalle  
2. Bunter Abend | 14. Februar 2026 | 20 Uhr | 

Umlachtalhalle  
 

Interesse geweckt, dann kommt vorbei es sind nur 
noch wenige Restkarten verfügbar! 

 
Aufritte u. a. von der Kindergarde, der Schülergar-
de, der Präsidententanzgarde und dem Kinder- und 

Jugendtanz. 
 

Liebe Zeller, 
 

am Samstag, den 07.02.26, findet wieder die le-
gendäre Hexendisco im Festzelt in der Ortsmitte 
statt. In dieser Zeit ist von höherer Lautstärke im 
umliegenden Bereich auszugehen.  
Wir bitten deshalb um Verständnis.  
Über euer Kommen freuen wir uns natürlich sehr. 
 

Beste Grüße, 
das Hexendisco-Team 
 

 

 

 

              

 
Ball für Junggebliebene 

11. Februar 2026 | 14 Uhr  
Schützenhaus Eberhardzell 

 
Buntes Programm mit vielen Attraktionen.  

Unterhaltsamer närrrischer Nachmittag mit viel 

guter Laune, Stimmung und Humor. 
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Leben retten im Doppelpack:  
Zum Jahresstart zu zweit zur Blutspende und 
exklusive Happy Socks im DRK-Design sichern 
 
Wer vom 5. Januar bis 20. Februar 2026 zusam-
men mit einem Freund/ einer Freundin zum ersten 
Mal beim DRK Blut spendet, kann sich auf exklusi-
ve Socken freuen – gemeinsam entworfen mit dem 
bunten Kultlabel „Happy Socks“.  
 
Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg – 
Hessen startet mit Schwung ins neue Jahr und 
bringt Farbe in den Winter: Vom 5. Januar bis  
20. Februar können Spender*innen neue Spen-
der*innen werben und erhalten dafür ein ganz 
besonderes Dankeschön. In Kooperation mit der 
beliebten Marke Happy Socks, die für ihr farben-
frohes Design bekannt ist, wurde für die Aktion  
eine limitierte Stückzahl an Happy Socks im Blut-
spende-Look designed. 
 
Warum nicht direkt mit einer gemeinsamen, 
schnellen und einfachen guten Tat ins neue Jahr 
starten? Allein in Hessen und Baden-Württemberg 
werden täglich rund 3.000 Blutkonserven benötigt, 
um eine lückenlose Versorgung von Patient*innen 
aller Altersklassen zu gewährleisten. 
 
LEBEN RETTEN IM DOPPELPACK: Im Aktions-
zeitraum vom 05.01. bis 20.02.2026 erhalten alle 
Spendenden, die gemeinsam mit einer/ einem 
neuen Erstspender*in Blut spenden, oder beide 
gemeinsam zum ersten Mal Blut spenden, ex-
klusive Happy Socks.  
Hinweis: Die Aktion gilt auf allen  
mobilen Blutspendeterminen des  
DRK in Baden-Württemberg und  
Hessen sowie in den DRK- 
Blutspendeinstituten in Frankfurt (Sandhofstraße 1, 
60528 Frankfurt) und in Ulm (Helmholtzstraße 10, 
89081 Ulm). Jetzt zu zweit den guten Vorsatz in 
die Tat umsetzen und Termin buchen:  
www.blutspende.de/termine 
 
Weitere Informationen rund um das Thema Blut-
spende unter www.blutspende.de oder telefonisch 
kostenfrei unter 0800 11 949 11. 
 
NÄCHSTER TERMIN in 88436 EBERHARDZELL 
 

Donnerstag, 05.02.2026 
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr  
Turn- und Festhalle,  
Schulstraße 8 
Jetzt Termin buchen: 
www.blutspende.de/termine 
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Bellamonter Dorf- und Kinderfasnet mit klei-
nem bunten Umzug 
Wir, die Bellamonter Vereine, veranstalten am Sa. 14. 
Februar 2026 die Bellamonter Dorf- und Kinderfasnet. 
Start ist wie gewohnt um 13:30 Uhr mit einem kleinen 
originellen Umzug durchs Dorf. Im Anschluss treffen 
wir uns in der Turn- und Festhalle zu einer Kinderfas-
netsparty mit Spiel, Spaß und Musik. Für das leibliche 
Wohl ist bestens gesorgt. Wir haben im Angebot: Kaf-
fee, selbstgemachte Kuchen, Pommes, Würstla, ver-
schiedene Getränke und eine kleine Sekt-, Lillet-, und 
Aperolbar. Wir hoffen an diesem Tag viele kleine und 
große Gäste begrüßen zu können und freuen uns auf 
ein paar lustige Stunden mit Euch.  
 

NZ Budelhond Bellamont  
Soldatenkameradschaft Bellamont 
FC Blau-Weiß Bellamont   
Huaf-Club Bellamont  
Musikverein Bellamont  
 
 
 
 
Winterstettenstadt 
Fasnet in Sommerstetten 2026 
Die närrischen Vereine aus Sommerstetten sind schon 
wieder seit Wochen voll in den Fasnetsvorbereitungen. 
Die diesjährigen Bunten Abende finden am Sa. 
07.02.26, Sa. 14.02.26 und So. 15.02.26 jeweils ab 
19:31 Uhr im Kulturstadel (Rief-Haus) statt. 
Der Kartenvorverkauf findet am Fr. 30.01.26 von 
18:00-19:00 Uhr im Rief Haus statt. 
Ab Montag, 02.02.26 können Karten auch telefonisch 
bei Frau Gabi Blaser (Tel.: 07355/917913) täglich zwi-
schen 18:30-19:30 Uhr bestellt werden. 
Am Rosenmontag (16.02.26) findet um 13:61 Uhr wie-
der der traditionelle Rosenmontagsumzug statt. 
 

Auf eine närrische Stimmung freuen sich die örtlichen 
Vereine Sommerstettens.               REE  REE  REE !!! 
 
 
 
 
Steinhausen a. d. R. 
Zu einem gemütlichen Frühstückstreff mit spannen-
dem Vortrag am 5. Febr. 2026, 09.00 Uhr im Mäxle in 
Steinhausen lädt das “Frauenteam Frühstückstreff“ 
herzlich ein – Thema: Genussgarten – Gärten anlegen 
zum Nutzen und Genießen 
Wo: Vereinsheim Mäxle,  
88416 Steinhausen, Jahnstraße 1 
Wann: Do., 05.02.2026, 09:00 h  
Kontakt: 07352/756 
UKB: 7 € 

 

 
 
Bauernverband lädt zur Jahreshauptver- 
sammlung nach Neufra bei Riedlingen ein 
Der Bauernverband Biberach-Sigmaringen e.V. lädt 
alle interessierten Landfrauen, Landwirte zu seiner 
Jahreshauptversammlung am 06.02.2026 um 09:30 
Uhr in die „Donauhalle“ nach 88499 Neufra bei Ried-
lingen, Kiesgrubenweg 10, recht herzlich ein. Das 
Hauptreferat zum Thema: „Unsere Höfe 2035: Welche 
Perspektiven haben die künftigen Betriebsleiter?“ hält 
Herr Torsten Krawczyk, Vizepräsident des Deutschen 
Bauernverbandes und Präsident des Sächsischen 
Landesbauernverbandes. Ferner stehen der Ge-
schäftsbericht, der Bericht der Landfrauen und Ehrun-
gen auf der Tagesordnung. Hierzu laden wir Sie recht 
herzlich ein. 
 
 

Informationstag an der Mali-Gemeinschafts-
schule Biberach 
Am 07.02.2026, öffnet die Mali-Gemeinschaftsschule 
Biberach von 10 bis 14 Uhr ihre Türen und lädt zukünf-
tige Fünftklässlerinnen und Fünftklässler sowie deren 
Eltern herzlich zum Informationstag ein. 
Die Anmeldung für die neuen Fünftklässlerinnen und 
Fünftklässler findet vom 09.03 bis 12.03.2026, jeweils 
von 7:00 bis 15:00 Uhr im Sekretariat der Mali-
Gemeinschaftsschule statt. 
Die Anmeldung erfolgt ohne Termin. Alle wichtigen 
Informationen und benötigten Unterlagen finden Sie 
auf unserer Homepage. 
Weitere Informationen zur Schule und zum Anmelde-
verfahren finden Sie unter www.mali-schule.de. 
Für Fragen steht Ihnen das Sekretariat gerne zur Ver-
fügung. Mali-Gemeinschaftsschule Biberach, Adenau-
erallee 30 ꞏ 88400 Biberach, Telefon: 07351 / 51423, 
E-Mail: mali-schule@biberach-riss.de 
 
 

Der Weg zum Pflegegrad 
Der Gesprächskreis für Pflegende Angehörige lädt 
zum Vortrag ein am 03.02.2026, um 14 Uhr, in den 
Ochsenhauser Hof, Gymnasiumstr. 28, in Biberach 
ein. 
Wer einen Pflegegrad beantragen möchte, sollte sich 
frühzeitig informieren und gut vorbereitet sein. Nach 
dem Antrag bei der Pflegekasse erfolgt die Begutach-
tung durch den Medizinischen Dienst – ein entschei-
dender Schritt für die Einstufung und die spätere Un-
terstützung. Der Pflegestützpunkt gibt dazu wichtige 
Hinweise für Betroffene und Angehörige. Petra Hybner 
ist qualifizierte Pflegeberaterin und wird Ihnen an die-
sem Nachmittag alle Fragen rund um das Thema Pfle-
gegrad beantworten. 
Die Veranstaltung ist kostenfrei, um eine Spende wird 
gebeten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  
Weitere Informationen sind erhältlich beim Fachdienst 
Hilfen im Alter der Caritas Biberach- Saulgau (Andrea 
Müller, Tel. 07351 8095190)  
www.basisversorgung-biberach.de. 

 

WWaass  ssoonnsstt  nnoocchh  iinntteerreessssiieerrtt  

 

VVeerraannssttaallttuunnggeenn  iinn  ddeenn    
NNaacchhbbaarrggeemmeeiinnddeenn  
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Infonachmittag der Realschule Bad Waldsee 
Wir laden Sie und euch herzlich zu unserem Informa-
tionsnachmittag am 27.02.2026 ab 14 Uhr ein. Hier 
haben Sie und ihr die Möglichkeit, unsere Schule ken-
nenzulernen und Eindrücke über unser Schulleben mit 
seinen Profilen, den Wahlpflichtfächern sowie vielfälti-
gen Aktionen und AGs zu erhalten. 
 

Wir freuen uns darauf Sie und euch kennenzulernen! 
 
 
Männerchor-Unteressendorf 1983 e.V. 
Einladung zur Teilnahme am Projektchor für das Kir-
chenkonzert 2026 
Nach den erfolgreichen Aufführungen der letzten Jah-
re, plant der Männerchor auch in diesem Jahr wieder 
ein Kirchenkonzert. Hierzu sind interessierte und san-
gesfreudige Männer jeder Altersstufe herzlich eingela-
den über einen begrenzten Zeitraum am Männerchor-
gesang teilzunehmen. 
Start der wöchentlichen Proben ist Montag der 2. Feb-
ruar 2026 um 19:30 Uhr im Gemeindehaus Unteres-
sendorf.  
Das Konzert findet Anfang Mai, am 17. Mai 2026 statt. 
Haben Sie Interesse ? 
Informationen bei jedem Sänger oder: 
Vorstand: Markus Hänle, Telefon 01520-3370599 
Dirigent: Hubert Hänle, Telefon  01578-8079475 
www.maennerchor-unteressendorf.de 
 
 

 
 
 

Ich bin Mutter von drei Kindern und suche eine Stelle 
als Reinigungskraft. Ich bin von Montag bis Donners-
tag, jeweils von 09:00 bis 12:00 Uhr verfügbar. 
Ort: Füramoos + 15 km           Tel.: +49 155 69272268 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

IIMMPPRREESSSSUUMM  
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AAnnzzeeiiggeenn  
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Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas – 
vielfältig, dynamisch und voller Kontraste. Mit über 230 
Millionen Menschen vereint der „afrikanische Riese“ 
über 250 Ethnien mit mehr als 500 gesprochenen 
Sprachen. Außerdem hat Nigeria eine der jüngsten 
Bevölkerungen weltweit, nur 3% sind über 65 Jahre 
alt. Dank der Öl-Industrie ist das Land wirtschaftlich 
stark, mit boomender Film- und Musikindustrie. Reich-
tum und Macht sind jedoch sehr ungleich verteilt. 
In Nigeria werden Lasten von Männern, Kindern, vor 
allem aber von Frauen auf dem Kopf transportiert. 
Doch es gibt auch unsichtbare Lasten wie Armut und 
Gewalt. Das facettenreiche Land ist geprägt von sozia-
len, ethnischen und religiösen Spannungen. Islamisti-
sche Terrorgruppen wie Boko Haram verbreiten Angst 
und Schrecken. Die korrupten Regierungen kommen 
weder dagegen an, noch sorgen sie für verlässliche 
Infrastruktur. Umweltverschmutzung durch die Ölin-
dustrie und Klimawandel führen zu Hunger. Armut, 
Perspektivlosigkeit, Gewalt sind die Folgen all dieser 
Katastrophen. Hoffnung schenkt vielen Menschen in 
dieser existenzbedrohenden Situation ihr Glaube. Die-
se Hoffnung teilen uns christliche Frauen aus Nigeria 
mit – in Gebeten, Liedern und berührenden Lebensge-
schichten.  
Gemeinsam mit Christinnen auf der ganzen Welt fei-
ern wir diesen besonderen Tag. Wir hören die Stim-
men aus Nigeria, lassen uns von ihrer Stärke inspirie-
ren und bringen unsere eigenen Lasten vor Gott. Es ist 
eine Einladung zur Solidarität, zum Gebet und zur 
Hoffnung. Seid willkommen, wie ihr seid, am Freitag, 
06. März 2026 um 19:00 Uhr in der Kirche St.Michael 
Oberessendorf. 

Kommt! Bringt eure Last  
(angelehnt an Matthäus 11,28-30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B & B -  BETEN und FRÜHSTÜCKEN für Frauen 
Innehalten, horchen, still sein,  

Lasten ablegen, Impulse bekommen, 
gemeinsam beten und Spiritualität erleben. 

Zeit für sich und andere haben. 
Eine offene Einladung an Frauen in jedem Alter! 

 

Mittwoch, 04. Februar 2026, 09:00 Uhr  
im Margarethenhaus mit anschl. Frühstück 

 
V o r a n z e i g e 

„Was man tief in seinem Herzen besitzt, 
kann man nicht durch den Tod verlieren“ 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
 

Gedenkgottesdienst 
 

Sie und Ihre Angehörigen haben sich von jemandem 
endgültig verabschieden müssen. Der Tod ist in Ihr 
Leben getreten. Jetzt sind es vor allem die Erinnerun-
gen, die wie eine Brücke zu dem Menschen sind, um 
den Sie trauern und den Sie vermissen. Darum laden 
wir herzlich zu einem Gedenkgottesdienst ein. Er soll 
für Sie ein Ort der Erinnerung sein.  
 

Wir denken vor allem an die Menschen, die im Zeit-
raum von Februar 2025 bis Januar 2026 in unserer 
Seelsorgeeinheit verstorben sind. 
 

Donnerstag, 26. Februar 2026 
um 19.00 Uhr in St.Maria Eberhardzell 

 

Nach dem Gottesdienst sind Sie eingeladen zu einem 
ungezwungenen Beisammensein in den Pfarrsaal. 

 
Team Trauerbegleiterinnen 

 

 
 
 
 
 
 

Samstag, 31.01. 
19:00 Uhr Vorabendmesse vom 4.So.im JK 
  mit Kerzenweihe und Blasiussegen 
 

 ++ Sidonia Hotz (JT), Gerhard Neumann 
  (JT), Theresia Herrmann (JT), Aloisia 
  Maier, Johanna und Karl Hochdorfer 
 

Lektor(in): E.Stephan 
Ministranten: Louis, Lukas, Lotta,  
Felix, Maximilian 

Dienstag, 03.02. 
10:30 Uhr Eucharistiefeier im Josefspark 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
Mittwoch, 04.02. 
09:00 Uhr B & B im Margarethenhaus (siehe SE) 
20:00 Uhr Öffentliche KGR-Sitzung im Pfarrhaus 
Donnerstag, 05.02. 
08:00 Uhr Schülergottesdienst für Klasse 1+2 
Samstag, 07.02. 
18:30 Uhr Vorabendmesse vom 5.So.im JK 
  Narrenmesse 
 

Lektor(in): C.Reinaerdts 

Ministranten: Lina, Samira, Franziska, 
Ronja, Theresa H. und wer sonst noch 
gerne möchte… 

Kirchliche Nachrichten   
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Narrenmesse am 07.02.2026 

  

Liabe Narra, klei ond groß, 
bald ischt en dr Kirch was los. 
en Zell isch Fasnet mir spürets sofort, 
denn d'Narra sind em ganza Ort. 
  
Dia Botschaft dia isch provokant 
ond nemmt eis alle an dr Hand.  
Ond mahnt eis, was uns wirklich hält, 
in dera sehr fragila Welt.  
  
Jesus sait eis: Bleibt im Lot,  
vertrauet dem Liebesangebot, 
das aus Feinden, Freunde macht 
und der Traurige au wieder lacht! 
  
Drom kommet doch zur Narramess ganz gschwend, 
ihr Zeller Mägscherla ond alle Kend.  
Am 07.02. om 18:31 Uhr gods los, 
der Gottesdienst isch oifach emmr famos.  
  
Also duand it lang besinna, 
derfet ruhig au a bissle spinna, 
ui verkloida ond schee schminka, 
dann werret selbst dia Engl winka. 
Ond bestemmt em Hemml doba, 
duad ma des ganz kräftig loba. 
  
Machet des em ganza Zell, 
bei Alt ond Jong bekannt ganz schnell. 
Bleibet xond ond bleibet froh,  
mir grüßet ui mit Zelli - Zella - Zello!  
 

Pfarrer Wiest und Birgit Barth  
 

 
 

Sonntag, 01.02. - 4.Sonntag im Jahreskreis 
08:45 Uhr Eucharistiefeier mit Kerzenweihe und 
  Blasiussegen   
 ++ Eugen Schöllhorn u. verst.Angehörige 
 

Lektor(in): N.Wohnhas  
Minis: Selina, Madlen, Felix, Felice 

Freitag, 06.02. 
16:30 Uhr Ministunde 
18:30 Uhr Rosenkranz 
19:00 Uhr Eucharistiefeier  
 

 
 

Freitag, 30.01. 
19:00 Uhr Abschiedsgebet für Eugen Mayerhofer 
Samstag, 31.01. 
10:30 Uhr Requiem für Eugen Mayerhofer, 
  anschließend Beerdigung 

 

Sonntag, 01.02. - 4.Sonntag im Jahreskreis 
10:15 Uhr Eucharistiefeier mit Kerzenweihe und 
  Blasiussegen   
 ++ Alois (JT) und Anna Keller 
  Lektor(in): A.Kibler 
  Ministranten: Leon, Julian, Jonas, 
  Timo, Noah M. 
Dienstag, 03.02. 
14:00 Uhr Seniorentreff im Mehrzweckraum der 
   Turnhalle 
Mittwoch, 04.02. In Hummertsried: 

 Patrozinium Hl. Agatha 
 

18:30 Uhr Rosenkranz  
19:00 Uhr Eucharistiefeier mit Kerzenweihe und 

Blasiussegen   ++ Agnes und Ottilie 
Jaufmann und verst.Angehörige 
 

N AC H R U F 
 

Eugen Mayerhofer 
 

Nach längerer Krankheit ist unser ehemaliger Mesner, 
Wortgottesdienstleiter und Ministrantenbetreuer Eugen 
Mayerhofer im Alter von 81 Jahren verstorben. Sein 
Zuhause gleich neben der Kirche war vielleicht so 
etwas wie eine Vorbestimmung, dass seine Verbin-
dung mit dieser Kirche eine ganz enge sein würde. 
Seine ehemalige Nachbarschaft war das alte Mesner-
haus, aus dem dann das heutige Gemeindehaus her-
vorging. 
 

Ganz wichtig waren ihm "seine" Ministranten, die er 
auch auf so manche Hüttenfreizeit begleitete. Eugen 
Mayerhofer konnte auch mal schimpfen oder jemand 
zurechtweisen; aber seine Ministranten schätzten ihn 
sehr. Durch sein Wirken entstand eine Gruppe mit 
großem Zusammenhalt. In vielen Gemeinden wird 
heute jemand gesucht wie er, der sich um Ministranten 
und andere Jugendliche kümmert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Als Mesner hatte er mit etlichen Pfarrern zu tun, be-
sonders von den Steyler Missionaren, die in dieser 
Zeit Eberhardzell und Umgebung betreuten.  
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Seine angeschlagene Gesundheit ließ sich Eugen 
Mayerhofer nicht anmerken. Erst nach seinem Rück-
zug von seinen Aufgaben wurde es stiller um ihn.  
 

Die Kirchengemeinde ist ihm bleibend zum Dank ver-
pflichtet. Pfr. Max Wiest   

 

 
 

Sonntag, 01.02. - 4.Sonntag im Jahreskreis 
09:30 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Kerzenweihe 
  und Blasiussegen 
 

Lektor(in): J.Waibel 
Ministranten: Julia, Elisa, Leo, Ida 

Mittwoch, 04.02. 
09:00 Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen 
 

„Wer glaubt, ist niemals allein.“  
(Papst Benedikt XVI.) 

Mit diesem Vertrauen, das sein Leben und Wirken 
prägte, nehmen wir Abschied von 

 

Msgr. Alfons Waibel 
 

Geboren in Oberessendorf, empfing er im Jahr 1951 in 
seiner Heimatkirche die Priesterweihe – der Beginn 
eines langen, treuen und segensreichen Wirkens im 
Dienst Gottes und der Menschen. Auch wenn sein 
seelsorgerischer Weg ihn in verschiedene Gemeinden 
außerhalb seiner Heimat führte, blieb Oberessendorf 
für ihn stets ein Ort tiefster Verbundenheit. 
 

Unvergessen bleibt das Jahr 2021, als er in unserer 
Pfarrkirche sein 70 jähriges Priesterjubiläum feierte. 
Der festliche Gottesdienst mit Weihbischof Thomas 
Maria Renz und die anschließende Feier im Dorfge-
meinschaftshaus zeugten von seiner großen Wert-
schätzung in seiner Heimatgemeinde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er kehrte immer wieder und vor allem im Ruhestand 
gerne nach Oberessendorf zurück, um hier Gottes-
dienste zu feiern. Seine bescheidene, humorvolle und 
zugleich tiefgläubige Art wird vielen in Erinnerung blei-
ben. 
 

Besonders eindrücklich bleibt auch ein Gebet, das er 
selbst formulierte – ein Gebet voller Demut und Hin-
gabe, in dem er sagte, dass er Gottes Willen in allem 
annehmen wolle: ob Gott ihn noch eine Weile für sei-
nen Dienst gebrauche oder ob seine Kräfte erschöpft 

seien – stets wolle er antworten: „Ja, amen, so sei es. 
Herr, dein Wille geschehe.“ 
Diese Worte fassen sein priesterliches Leben auf 
wunderbare Weise zusammen. 
 

Wir danken von Herzen für seine wertvollen Dienste in 
der Kirchengemeinde Oberessendorf und für all das 
Gute, das er den Menschen über mehr als sieben 
Jahrzehnte geschenkt hat. 
 

Gott schenke ihm den ewigen Frieden und vergelte 
ihm seinen unermüdlichen Dienst. 
In Gebet und Erinnerung bleibt er ein Teil unserer 
Gemeinschaft. 

Kirchengemeinde St. Michael Oberessendorf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katholisches Pfarramt, Hauptstraße 2, 88436 Eberhardzell 
E-Mail: StMaria.Eberhardzell@drs.de  

Pfarrer Max Wiest, T 07355 91268, E-Mail: Max.Wiest@drs.de 
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Mo, Di, Mi, Fr. von 8 bis 12 Uhr und Mi 
von 14 bis 18 Uhr, T 07355 91266 
Diakon i.R. Roland Keinert, T 07355 9343554, Mobil 
016099290061 
E-Mail: rolkeinert@t-online.de  
Redaktionsschluss Kirchenanzeiger: montags 11:00 Uhr 
Homepage: http://se-eberhardzell.drs.de 
Nachbarschaftshilfe: Leitung Manuela Kulil Tel. 07355 9324898 
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Evang. Pfarramt  
Versöhnungskirche 
 

Pfarrerin Muriel Sender 
Lindenstraße 9 
88444 Ummendorf 

Tel. 07351-21617, Mail pfarramt.ummendorf@elkw.de  
Homepage www.evangelisch-in-biberach.de 
IBAN: DE11 6545 0070 0000 0030 21 – Spendenzweck angeben! 
Büro: Susanne Koch, Dienstag und Donnerstag, 8 - 11 Uhr 
 

Wochenspruch: 
Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit er-
scheint über dir. 

Jesaja 60, 2 
 
Sonntag, 1. Februar 2026 
09.15 Uhr; Friedenskirche | Gottesdienst |  

    Dekan Krack und Pfarrer Traversari 
19:00 Uhr; Evang. Spitalkirche | Taizé-Abendgebet   
 

Aus der Kirchengemeinde Rund-um-Biberach 
 

Am Samstag, 31. Januar 
2026 startet wieder das 
Repair-Café in der 

Versöhnungskirche in Ummendorf ab 14:00 Uhr. Es 
werden kaputte Gegenstände, defekte Geräte, 
Haushaltssachen u.a. mitgebracht und mit den 
Experten repariert werden. Auch Änderungen an 
Kleidung und Wäsche o.ä. können von unseren 
Näherinnen vorgenommen werden. Für die Wartezeit 
wird Kaffee und Kuchen angeboten. Für 
Kuchenspenden sind wir dankbar – bitte melden Sie 
sich dann kurz unter Telefon 07351-302680; repair-
cafe@ummendorf.org. Der Erlös geht weiterhin an die 
Aktion „gut beDacht“. Auch Handys werden immer 
noch gesammelt und dem Recycling zugeführt.  
 
Zentraler Gottesdienst in der Friedenskirche 
Der Gottesdienst am Sonntag, 1. Februar. 9:15 Uhr in 
der Biberacher Friedenskirche findet im Rahmen des 
Semesterschwerpunkts „Halt und Haltung“ der Famili-
enbildungsstätte fbs Biberach und der Woche der De-
mokratie der Familienbildung in Württemberg statt. 
Dekan Matthias Krack und Pfarrer Fabio Traversari 
gestalten diesen gemeinsam. 
 
Seniorennachmittag Rund-um-Biberach 
Treffpunkt „Aktive Senioren“  
Am Mittwoch, 4. Februar 2026 treffen sich die Senio-
rinnen und Senioren im Martin-Luther-Gemeindehaus 
Biberach um 9:30 Uhr. Alexander Ego von der Obst- 
und Gartenbau-AG wird zu Gast sein und Impulse zum 
Thema „Der Garten im Klimawandel“ geben. Nähere 
Informationen bei Inge Mayerhofer, Tel: 07351- 75674.  
Café Meistermann in der Friedenskirche:  
Auch in der Friedenskirche lädt das Café-
Meistermann-Team am Donnerstag, 5. Februar 2026, 
zum Treffen in den Dreiecksaal der Friedenskirche ein. 
Beginn ist um 14:30 Uhr mit Kaffee und Kuchen.  
 
Ökumenischer Birkendorfer Mittagstisch 
Die Evang. Kirchengemeinde Rund-um-Biberach & die 
Kath. Kirchengemeinde St. Josef laden Sie herzlich 
am Dienstag, 10. Februar 2026, ab 12.00 Uhr im Ge- 

 
meindehaus St. Josef (Birkendorfer Str. 4, BC) zum 
ökumenischen Birkendorfer Mittagstisch ein. Bitte 
melden Sie sich, wenn möglich bis Freitag, den 
06.02.26 im Pfarrbüro St. Josef an (Mail 
stjosef.biberach@drs.de, Tel. 07351- 9467 oder 
07351-22122). Der Preis pro Essen inkl. Getränke und 
Kaffee beträgt 7 € oder was Ihnen möglich ist. Wir 
freuen uns auf Sie! 
 
 
 

Evangelisches 
Pfarramt 

Bad Waldsee 
 
 
Sonntag, 01. Februar, Bad Waldsee 
09:30 Uhr Gottesdienst zum Thema: „Lasst uns  
  reden. Kommunikation zwischen Ver- 
  heißung und Enttäuschung.“ im  
  Evang. Gemeindehaus (Pfrin. Silke  
  Kuczera); gleichzeitig Kinderkirche im  
  Evang. Gemeindehaus 
 
 

 
 

Katholische 
Kirchengemeinde 

St. Joseph, Mittelbuch 
 

 
Samstag, 31. Januar 
Mittelbuch:  
18.30 Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen 

u. Kerzenweihe 
 
 
 
 
 
 
 


